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Änderung der Satzung über den Anschluss an 

die öffentliche Wasserversorgungsanlage und  

die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung) vom 28.11.2019 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 

13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat  

hat der Gemeinderat am 04.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 15 Kostenerstattung 

Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

 

§ 31 Beitragssatz 

 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 27) 4,87 Euro. 

Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.  

 

§ 37 Verbrauchsgebühren 

1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 39) berechnet. Die 

Verbrauchsgebühr beträgt: 

 ab 01.01.2026 2,68 €/m³ netto bzw. 2,8676 €/m³ brutto (einschl. 7 % USt.) 

 

2. Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 

Verbrauchsgebühr: 

 ab 01.01.2026 2,68 €/m³ netto bzw. 2,8676 €/m³ brutto (einschl. 7 % USt.) 

 

3. Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die Gebühr: 

 ab 01.01.2026 2,68 €/m³ netto bzw. 2,8676 €/m³ brutto (einschl. 7 % USt.) 

 

§ 38 Grundgebühr 

1.Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit 

einer Nenngröße von: 

  Netto 
Brutto 

(7 % USt.) 

Nenndurchfluss (Qn) 2,5 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 4 m³/h €/Monat 1,50 1,6050 

Nenndurchfluss (Qn) 6 m³/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 10 m³/h €/Monat 3,75 4,0125 

Nenndurchfluss (Qn) 10 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 16 m³/h €/Monat 6,00 6,4200 

Nenndurchfluss (Qn) 15 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 25 m³/h €/Monat 9,37 10,0259 

Nenndurchfluss (Qn) 25 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 40 m³/h €/Monat 15,00 16,0500 
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Nenndurchfluss (Qn) 40 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 63 m³/h €/Monat 23,62 25,2734 

Nenndurchfluss (Qn) 60 m3/h bzw. Dauerdurchfluss Q3 = 100 

m³/h 

€/Monat 
37,50 40,1250 

 

§ 49 Umsatzsteuer 

§ 49 wird aufgehoben. Entsprechend ändert sich die Nummerierung des folgenden Paragrafen. 

 

§ 50 private Anschlussleitungen 

Ist bereits entfallen. Entsprechend ändert sich die Nummerierung des folgenden Paragrafen. 

 

§ 51 Inkrafttreten 

§ 51 wird zu § 49. 

Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten an-stelle 

dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabeschuld 

gegolten haben. 

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Ausgefertigt: 

Dornstadt, den 04.12.2025 

gez. Rainer Braig 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


